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ttnterfucguttg bel befallenen Material! gat ergeben,
oag foroohl bte grucgiförper, oïl aucg bie überaß cor»
Panbenen ©poren oößig oemichtet roorben |tnb. —
*ttaufäure-@rjeugung auf irocîenem SOBege mar bal Vrä»
Parat „BgEton B" ber ©egefsg cerroenbet roorben. —
2Benn fchon bie Vlaufäure ju ben giftigften @afen ge»
gört, fo ifi el ber ©egefcg, gegügt auf reiche praftifdge
Erfahrungen, both möglich, ihr ißetfonal anlägltcg einer
foldfjen ©urcg« unb ©ntgafung in einer SBetfe auljutügen,
öag bei grifter Befolgung aßer Votftcgtlmagreaeln unter
Pormaien Vergältnigen eine tötlicge Vergiftung aulge»
fcglogen ifi.

3ut grage, ob ber negatioe lulfaß ber baîteriolo»
giften Kulturen auch roirElicg ben ©cglug julaffe, bag
ber §au!fdgroamm überaß abgetötet roorben fei, b. h-
bag bte oerroenbeten ©afe bil tn bte innerften Voten bei
£oljel etngebrungen feien unb bort ihr Vernichtung! roetî
ooflbracgt haben, ober ob man erft nacg Slbïauf einer
befiimmten grift non j. V. jroei Sahren in einem Nicgt»
toieberauftreten bei §au!fcgroammel ben Vemet! für feine
oöflige Ibtötung erbltcfen bürfe, nimmt foroogl ber
Petit, all aucb ber technifche Seiter ber ©egefdb folgen »

ben ©tanbpunEt ein:
Von aßen prafiifcg Vermenbung finbenben ©afen

loirb bal Vlaufäuregal punfto ©urcgbrtngunglfägigfett
nur com SSBaffetftoffgal übertroffen. SBte emtnent btefe
©igugonlfägigfeit ig, ba! geht tn etnroanbfreier 2Beife
aul foigenben ©atfaegen getoor : 3n oieten ffäßen mug
bie ©urcgbrlngunglfähigfett bel Vlaufäuregafe! fogar
all ein Nacgteil aufgefagt raerben, metl biefel ®a! ge»

taöe baburch imftanoe ig, beifptellroeife tn SSBognungen
burch bie feinften Ntgen, burtg VadEgeine, burch IRabt^«
toänbe ober ©iplbtelen oft innerhalb furjer geit ju bif»
funbteren. lu! biefem ©runbe ftnb tn ©eutfcglanb Saarns
burcggafungen mit Vlaufäure in nicgt oößig oon ben
Veroognem oerlaffenen Räumen gefetgicg oerboten. ©I
geht bager auger aßem ßmetfel, bag bie ®afe tn aße
fßoren etngebrungen ftnb unb bort ba! gergörunglroer?
«benfo grünblich beforgt haben, tote an ben 4 ©teflen,
an meieren ba! oom @p exten geprüfte Material ent»

Kommen morben mar.

Pelswirtiêan.
©tögenoffifige VeisteßSpSjtang. ©er eije«

*ifcge © eroer beo er banb hat feit Sagrjenten bte

^erangaltung einer eibgenöffifchen ©eroerbejäglung ober
etner gemerbiiehen (Snquete, nach bent Votbilb berjenigen
®om Qagre 1883, angegrebt, bie all ©runblage bienen
faßte für gefeggeberifege Magnahmen auf bem ©ebtet
bei ©emetbemefenl.

luf feine Veranlagungen unb nach ben Vorlägen
ber ©cgmeljetifcgen ©tatigifegen ©efeflfdgaft unb etner
eibgenögtfegen ©jpertenfommiffion rourbe bann am

lugug 1905 Me etge eibgenögifege Vetriebëjâblung

Sil

burdjgefügrt. Qgre ©rgebniffe gemährten roertooHe @ln=
blidfe in bie bamatigen mirtfchaftUchen gugänbe unferel
Sanbel, namentlich in Qnbugrte, ©emerbe unb Sanb»

roirtfegaft. ©<hon bamall mürbe erfannt, bag eine foïdge
ftatigifche ©rgebung nur bann ihren ooßen SfBert behalte,
roenn fte, ähnlich ber Volfljäglung unb anbern fpejieflen
Zählungen, tn regelmägigen etma sehnjährigen SBieber»
holungen fortgefegt merbe. @1 mürbe bann im @nt»

rourf eine! Vunbelbefcgluffel etne jroette Vetriebljäglmtg
für ba! Qagr 1915 oorgefehen. ifleln ber im Qagre
1914 aulgebrochene SBeltErieg nahm bie Vunbelgnanjen
berart in Infprucg, bag man auf biefe Eogfptelige Mag»
nähme oerjicgten mugte.

$n einer neuen étngabe oom Sagre 1924 oerlangte
ber ©dgroeijerifcge ©emerbeoerbanb bie SBiebetgolung
ber Vetriebljäglmtg für bal $agr 1925. ©ie mürbe
burch eine Motion bei §errn Nationalrat ©r. Dbinga
tmterfiügt unb oon biefem Nat gebißigt. Ißetn ber ©tänbe»
rat trug mancherlei Vebenîen über bie SBotroenbigfeit
einer folchen Zählung, fo bag ein Vefchtug ber eibge«
nöffifchen Siäte nicht pganbe fam.

?iun hat/ mie bie „©chroetjerifche ©eroerbejeitung"
oom 15. DEtober mitteilt, ber ©d)ioeijerifche ©emerbe»
oerbanb neuerblng! etne ©tngabe an ba! ©ibgenöffifche
©tatigifche Vureau gerichtet, in melcher auf bie 5tot=
menbigfett unb groedtmägigfett ber Söteberholung etner
eibgenöffifdhen Vettiebljählung im Qahre 1930 begrünbet
rourbe. Namentlich fei e! für Me îommenbe ©emerbe»
gefeggebung, für roelcge ©ntroürfe unb ©egenentroürfe
oorltegen, äugerg roiegtig, fiattgifege ©ru'nölagen ju
fegaffen.

©ie eibgenöffifdge gatigif^e Äommiffion gat
biefe ©tngabe beganbelt. ©te genehmigte naeg etnläglicger
©isfuffton folgenbe oon -Ikofeffor Napparb oerfagte
Nefolution:

„©ie ©ibgenöffif^e ©tatigifche Hommiffion an et»
Eennt grunbfägltcg ben grogen Nugen, ben bte

SBiebergolung einer Vetriebljäglung in näcgger
guïunft, menn möglich im gagre 1929, ägnlidg ber
im gagre 1905 burcggefügrten, bietet unb erfuegt bal
©ibgenögifdge fiatigifdge Vureau, igt Vericgi ju ergatten
über: 1. bte Inberungen, bte an bem für bie gäglung
im Qagxe 1905 angenommenen ißlan unb bamit oer«
bunbenen amtlicgen Vefanntmacgungen oorjunegmen
mären, unb 2. bte ooraulgcgtlicgen ßogen eine! folcgen
Unternehmen!."

@tn folcger Vericgt liegt nun nach ber „©cgroetjerifchen
©emerbe^ettung" oor, ber bte Vetriebljäglung auf ben
©ommer 1929 oorfcglägt, metl im ©ejember 1930 bie
gefegli^ angeorbnete etbgenöffifdge VolEsjäglung burch»

geführt merben mug.
@1 ig ju gegen, bag nunmegr bie eibgenögifegen

Näte etn begerel Vexgänbnil für bie SBicgtigteit einer
aßgemeinen genauem geggeßung unferer heutigen roirt»
fcgaftlichen Verhältniffe beEunben unb ben Inträgen bei
©iDgetiöffifcgen ©tatigifegen Vureau! jugimmen merben.

(„Üdgerbl«i#T:

Vereinigte Drahtwerke A.-G., Biel
Präsisgesogeng Materialien
in Eisen und Stahl, aller Profile,
für Maschinenbau, Schrauben-
fabrikation und Fassondreherei.
Transmissionswellen. Band-
eisen u. Bandsfahl kaltgewalzt.
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Untersuchung des befallenen Materials hat ergeben,
daß sowohl die Fruchtkörper, als auch die überall vor-
handenen Sporen völlig vernichtet worden sind. — Zur
Blausäure^Erzeugung auf trockenem Wege war das Prä-
parat „Zyklon k" der Degesch verwendet worden. —
Wenn schon die Blausäure zu den giftigsten Gasen ge-
hört, so ist es der Degesch, gestützt auf reiche praktische
Erfahrungen, doch möglich, ihr Personal anläßlich einer
solchen Durch- und Entgasung in einer Weise auszurüsten,
daß bei strikter Befolgung aller Vorsichtsmaßregeln unter
normalen Verhältnissen eine tölliche Vergiftung ausge-
schloffen ist.

Zur Frage, ob der negative Ausfall der bakteriolo-
gischen Kulturen auch wirklich den Schluß zulasse, daß
der Hausschwamm überall abgetötet worden sei, d. h.
daß die verwendeten Gase bis in die innersten Poren des
Holzes eingedrungen seien und dort ihr Vernichtungswerk
vollbracht haben, oder ob man erst nach Ablauf einer
bestimmten Frist von z. B. zwei Jahren in einem Nicht-
wtederauftreten des Hausschwammes den Beweis für seine
völlige Abtötung erblicken dürfe, nimmt sowohl der Ex-
Perte, als auch der technische Leiter der Degesch folgen-
den Standpunkt ein:

Von allen praktisch Verwendung sindenden Gasen
wird das Blausäuregas punkto Durchdrtngungsfähigkeit
nur vom Wafferstoffgas übertroffen. Wie eminent diese

Diffusionsfähigkeit ist, das geht in einwandfreier Weise
aus folgenden Tatsachen hervor: In vielen Fällen muß
die Durchdrtngungsfähigkeit des Blausäuregases sogar
als ein Nachteil aufgefaßt werden, weil dieses Gas ge-
rade dadurch imstande ist, beispielsweise in Wohnungen
durch die feinsten Ritzen, durch Backsteine, durch Rabitz-
wände oder Gipsdtelen oft innerhalb kurzer Zeit zu dif-
fundieren. Aus diesem Grunde sind in Deutschland Raum-
durchgasungen mit Blausäure in nicht völlig von den
Bewohnern verlassenen Räumen gesetzlich verboten. Es
steht daher außer allem Zweifel, daß die Gase in alle
Poren eingedrungen sind und dort das Zerstörungswerk
ebenso gründlich besorgt haben, wie an den 4 Stellen,
an welchen das vom Experten geprüfte Material ent-
vommen worden war.

WSiwNàN.
Eidgenossische Betriebszählung. Der Schweize-

Mische Gewerbeverband hat seit Jahrzenten die
Beranstaltung einer eidgenössischen Gewerbezählung oder
einer gewerblichen Enquete, nach dem Vorbild derjenigen
pvin Jahre 1883, angestrebt, die als Grundlage dienen
sollte für gesetzgeberische Maßnahmen auf dem Gebiet
des Gewerbewesens.

Auf seine Veranlassungen und nach den Vorschlägen
der Schweizerischen Statistischen Gesellschaft und einer
Eidgenössischen Expertenkommission wurde dann am
I- August 1905 die erste eidgenössische Betriebszählung

M
durchgeführt. Ihre Ergebnisse gewährten wertvolle Ein-
blicke in die damaligen wirtschaftlichen Zustände unseres
Landes, namentlich in Industrie, Gewerbe und Land-
wirtschaft. Schon damals wurde erkannt, daß eine solche
statistische Erhebung nur dann ihren vollen Wert behalte,
wenn sie, ähnlich der Volkszählung und andern speziellen
Zählungen, in regelmäßigen etwa zehnjährigen Wieder-
holungen fortgesetzt werde. Es wurde dann im Ent-
wurf eines Bundesbeschluffes eine zweite Betriebszählung
für das Jahr 1915 vorgesehen. Allein der im Jahre
1914 ausgebrochene Weltkrieg nahm die Bundesfinanzen
derart in Anspruch, daß man auf diese kostspielige Maß-
nähme verzichten mußte.

In einer neuen Eingabe vom Jahre 1924 verlangte
der Schweizerische Gewerbeverband die Wiederholung
der Betriebszählung für das Jahr 1925. Sie wurde
durch eine Motion des Herrn Nationalrat Dr. Odinga
unterstützt und von diesem Rat gebilligt. Allein der Stände-
rat trug mancherlei Bedenken über die Notwendigkeit
einer solchen Zählung, so daß ein Beschluß der eidge-
nössischen Räte nicht zustande kam.

Nun hat, wie die „Schweizerische Gewerbezeitung"
vom 15. Oktober mitteilt, der Schweizerische Gewerbe-
verband neuerdings eine Eingabe an das Eidgenössische
Statistische Bureau gerichtet, in welcher auf die Not-
wendigkeit und Zweckmäßigkeit der Wiederholung einer
eidgenössischen Betriebszählung im Jahre 1930 begründet
wurde. Namentlich sei es für die kommende Gewerbe-
gesetzgebung, für welche Entwürfe und Gegenentwürfe
vorliegen, äußerst wichtig, statistische Grundlagen zu
schaffen.

Die eidgenössische statistische Kommission hat
diese Eingabe behandelt. Sie genehmigte nach einläßlicher
Diskussion folgende von Professor Rappard verfaßte
Resolution:

„Die Eidgenössische Statistische Kommission an er-
kennt grundsätzlich den großen Nutzen, den die
Wiederholung einer Betriebszählung in nächster
Zukunft, wenn möglich im Jahre 1929, ähnlich der
im Jahre 1905 durchgeführten, bietet und ersucht das
Eidgenössische statistische Bureau, ihr Bericht zu erstatten
über: 1. die Änderungen, die an dem für die Zählung
im Jahre 1905 angenommenen Plan und damit ver-
bundenen amtlichen Bekanntmachungen vorzunehmen
wären, und 2. die voraussichtlichen Kosten eines solchen
Unternehmens."

Ein solcher Bericht liegt nun nach der „Schweizerischen
Gewerbezettung" vor, der die Betriebszählung auf den
Sommer 1929 vorschlägt, weil im Dezember 1930 die
gesetzlich angeordnete eidgenössische Volkszählung durch-
geführt werden muß.

Es ist zu hoffen, daß nunmehr die eidgenössischen
Räte ein besseres Verständnis für die Wichtigkeit einer
allgemeinen genauern Feststellung unserer heutigen wirt-
schaftltchen Verhältnisse bekunden und den Anträgen des
Eidgenössischen Statistischen Bureaus zustimmen werden.

M«Ks-,schw,eîz., Hsîà.-Zàus („MMeàà

Vereinigte vraktvverke A.-O., kiel
in Liss» unà Ztskî, aller Urokile,
kür IVlssàînsndsu. 8àrsuben-
ksdrikutivn nnck l^sssonckrekerei.

SsnÄ-
SlSVN u. SSNàtsKI kaltxsrvà.
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